
 

19.06.2019 (StS) - 72621 / 8632291 Seite 1/1 

Der Gemeinderat 

Rathaus, Postfach 145, CH-3602 Thun 
 

Telefon 033 225 82 17 

stadtschreiber@thun.ch, www.thun.ch 

 

 

 

Stadtratssitzung vom 27. Juni 2019 Fragestunde F 12/2019 
 

 

Fragestunde betreffend Grossratsmotion «Bessere Verkehrsführung von der 
rechten Thunerseeseite durch die Stadt Thun (Vorstoss-Nr. 144-2019)» 
Reto Vannini, Daniela Huber Notter und Simon Werren, alle BDP, vom 11. Juni 2019; Beantwortung 

 

 

Wortlaut der Fragestunde 

 

Wie den Medien zu entnehmen war, hat Madeleine Amstutz, Gemeindepräsidentin von Sigriswil, SVP, am 

3. Juni 2019 im Grossen Rat des Kantons Bern die Motion «Bessere Verkehrsführung von der rechten 

Thunerseeseite durch die Stadt Thun» eingereicht.1 Der Vorstoss greift in verschiedenen Punkten in 

ungebührlicher Weise in die Gemeindeautonomie der Stadt Thun ein. 

 

Der Vorstoss generiert folgende Fragen: 

 

1. Entspricht der Vorstoss den Vorstellungen des Gemeinderates? 

2. Wenn nein: Gedenkt der Gemeinderat, bei der Motionärin zu intervenieren? 

 

 

Antwort des Gemeinderates 

 

Grundsätzlich erachtet es der Gemeinderat aus verschiedenen Gründen als problematisch, auf anderer 

Staatsebene eingereichte parlamentarische Vorstösse im Thuner Stadtrat zu diskutieren. Es gehört zu den 

Rechten eines Parlamentsmitglieds, parlamentarische Vorstösse einzureichen. Dass Mitglieder des 

Grossen Rates Vorstösse zu Kantonsstrassen einreichen, ist durchaus legitim. Die kantonalen Behörden 

(Oberingenieurkreis 1) und die städtischen Behörden stehen in diesem Projekt in engem Kontakt und 

arbeiten partnerschaftlich zusammen.2 Der Gemeinderat sieht gegenwärtig keinen aktuellen 

Handlungsbedarf und wartet vorerst die Antwort des Regierungsrates auf die Motion M 144-2019 ab. 

 

 

Thun, 19. Juni 2019 

 

Für den Gemeinderat der Stadt Thun 

 

Der Stadtpräsident  Der Stadtschreiber 

Raphael Lanz  Bruno Huwyler Müller 

 

                                                   
1 https://www.gr.be.ch/etc/designs/gr/media.cdwsbinary.DOKUMENTE.acq/c14c438992c7484582b0711f89e6384f-
332/5/PDF/2019.RRGR.180-Vorstoss-D-187570.pdf  
2 vgl. Art. 14 Abs. 1 des kantonalen Strassengesetzes (SG): «Der Kanton arbeitet bei der Planung, der Projektierung, 
dem Bau und dem Betrieb der Kantonsstrassen mit den betroffenen Gemeinden partnerschaftlich zusammen.» 
(www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/388) 
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